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D I E G E R E C H T I G K E I T D E R L I K E D E E L E R 1 

Von Lothar Phi l ipps 

Vier Räuber haben sich zusammengetan — im zeitlosen Arabien von 
tausendundeiner Nacht. Die vier Partner stoßen nun bei ihren Raub
zügen immer wieder auf dies Problem: Sie erbeuten ein allem Anschein 
nach unerhört kostbares Stück, das sich nicht zerteilen läßt, — aber wie 
sollen sie dann gerecht teilen? Manchmal ist es ein Edelstein von einzig
artiger Größe und Schönheit; dann wieder ein goldenes Schmuckstück 
von unvergleichlicher Kunstfertigkeit, das durch Zerstückeln oder E i n 
schmelzen allen Wert verlieren würde; zuweilen auch eine jener Frauen, 
die dem Gläubigen schon jetzt einen Vorgeschmack vom Paradiese 
geben. 

Die Sache sogleich verkaufen oder wenigstens ihren Wert schätzen 
lassen und sodann jedem sein Teil auszahlen, wäre keine Lösung: Die 
Männer sind viele Tagesreisen-von den Städten entfernt,-und oft-ver
bietet es auch die Klugheit, sich mit der Beute allzu schnell auf einem 
Basar sehen zu lassen. Sie einem der Partner zur Aufbewahrung an
vertrauen? Soweit geht das Vertrauen denn doch nicht, und wenn es 
sich um eine schöne Frau handelt, schon gar nicht. 

E i n weiser Mann aus dem Abendlande 2 hat den Räubern einen Rat 
gegeben, den sie seitdem gewissenhaft befolgen: Jeder schreibt auf 

1 „Likedeeler" ist ein alter norddeutscher Ausdruck für Räuber, speziell 
allerdings für Seeräuber, der auf gleichmäßige Beuteteilung anspielt. 

2 Vielleicht H e r r Schlink, der das im folgenden beschriebene spieltheore
tische Verfahren, eine gerechte Tei lung anzustreben, auch in die rechtstheo
retische Literatur eingeführt hat: Das Spiel um den Nachlaß, i n : Rechnen 
und Entscheiden, Mathematische Modelle juristischen Argumentierens, hrsg. 
von A . Podlech, B e r l i n 1977, S. 113 ff. (119 ff.). In der allgemeinen spieltheore
tischen Literatur w i r d das Model l seit längerem diskutiert; vgl . Hugo Stein
haus, The Problem of F a i r Division, i n : Econometrica 16 (1948), S. 101 ff.; 
R. Duncan Luce, Howard Raiffa, Games and Decisions, New Y o r k - London -
Sydney 1957, S. 366 ff.; Wilhelm Krelle, Präferenz- und Entscheidungstheorie, 
Tübingen 1968, S. 371 ff. Es ist bedauerlich, daß spieltheoretische Modelle der 
gerechten Vertei lung — es braucht nicht gerade das hier vorgestellte zu sein — 
unter Juristen noch längst nicht die Beachtung gefunden haben, die sie ver 
dienen. Dabei haben sie einige höchst bemerkenswerte Eigenschaften. Im U n 
terschied zum klassischen Model l distributiver Gerechtigkeit — wo dem B e 
günstigten von oben her Güter zugeteilt werden — sind sie grundsätzlich 
unhierarchisch und von aktivischem Charakter, dem Le i tb i ld der Selbstregu
l ierung verpflichtet. Die Nichtbeachtung ist um so verwunderlicher, als die 
spieltheoretische Verfahrensweise der praktischen Jurisprudenz einst w o h l -
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einen Zettel (verdeckt wohlgemerkt!), was ihm das Beutestück wert 
scheint. Auf wessen Zettel der höchste Betrag steht, der erhält die Sache; 
er muß aber zunächst an die anderen so viel auszahlen, wie (gemäß 
seiner Schätzung!) auf sie entfallen würde. Scheint ihm die Beute bei
spielsweise zwölf Kamele wert, so hat er an die anderen drei 3/4 des 
geschätzten Wertes, also neun Kamele oder die entsprechende Menge 
Goldes auszuzahlen. 

Aber das besagt noch nicht, daß jeder der drei anderen Partner da
von drei Kamele ausgehändigt bekäme (wie nach der Schätzung des 
ersten in der Tat auf jeden entfiele!). Es wäre doch nicht gerecht, daß 
dem Kleinmütigen nach dem Maße des Wagemutigen zugeteilt würde 
oder dem Kühlberechnenden nach dem Maße des Leichtfertigen! Oder 
gar dem Gleichgültigen nach dem Maße des Liebenden: Ist bei einem 
der Partner die Liebe zu einer erbeuteten Frau erwacht, so wäre es ein 
abstoßender Gedanke, wollte man seine Schätzung, die Ausdruck ge
rade seines Fühlens ist, zum Maßstabe von Verallgemeinerung und 
gleicher Teilung machen! 

Also wird jedem nach Maßgabe seiner eigenen Schätzung gegeben. 
Welchem der vier Partner die Beute acht Kamele wert scheint, der er
hält zwei, und wer den Wert der Beute auf vier Kamele schätzt, be
kommt nur eins. 

Damit verbleibt freilich eine Differenz zwischen dem, was der eine 
geben soll, und dem, was die anderen beanspruchen dürfen, und hin
sichtlich dieses Betrages ist das Verteilungsproblem noch ungelöst. Die 
Raub gesellen lösen es von Fall zu Fal l verschieden: Zuweilen verteilen 
sie den Restbetrag gleichmäßig unter sich, öfter verzechen sie ihn ge
meinsam ungeachtet der 5. Sure (Vers 92) des Koran, um ihn dann wie
derum beim nächsten Mal zu einem frommen Zweck zu stiften. 

Das Verteilungsverfahren vermag übrigens nicht nur vor der Ge
rechtigkeit, sondern auch vor der Weltklugheit zu bestehen. Es legt in 
schöner Deutlichkeit zwei verschiedene Strategien nahe, die man auch 

bekannt war : M a n sieht unschwer, daß es sich bei dem hier beschriebenen 
Verfahren um eine Weiterentwicklung der alten Regel handelt, wie zwei Brü
der ein Erbe teilen sollen: „De eldere seal delen unde de jüngere seal kesen." 
(Sachsenspiegel, Landrecht, III 29 § 2.) Augustinus, De civitate Dei , X V I c. 20, 
sieht übrigens diesen Gedanken in der Landtei lung zwischen Abraham und 
Lot zum ersten M a l ausgedrückt: 1. Mose 13. Diese Regel ist hier verallge
meinert worden zu einem Verfahren der „Aufteilung" unteilbarer Sachen 
unter beliebig viel Personen. (Bei Steinhaus und z. B. Kre l l e ist auch die hier 
nicht erwähnte Zwischenstufe erörtert: η Personen und eine teilbare Sache.) 
Problematisch sind freil ich die zum Schluß des Beitrags angedeuteten t a k t i 
schen Möglichkeiten, das Spiel um die Gerechtigkeit auszunutzen; vgl . auch 
hierzu die Ausführungen von Schlink. Da aber diese Möglichkeiten realistisch 
sind — natürlich nach Maßgabe eines begrenzten Modells — sollten sie Anlaß 
zu einer genauen Analyse und nicht zu einer vorschnellen Ablehnung sein. 

16 R E C H T S T H E O R I E 2/80 
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sonst im Leben kennt: Entweder man geht selber ein Wagnis ein — oder 
aber man hält sich im Windschatten eines anderen, der hinreichend 
wagemutig ist. Dies zweite Verfahren ist grundsätzlich solider: man kann 
einen sicheren Ertrag einstreichen, ohne etwas zu riskieren, — abge
sehen natürlich von dem Risiko, daß sich kein Wagemutigerer findet und 
man plötzlich selber ungeschützt an der Spitze steht. 

Die richtige Verbindung dieser beiden Strategien verlangt freilich 
Subtilität und Psychologie. Allgemein gilt: Ist ein risikofreudiger Part
ner dabei, so ist es gut, sich an seine Fersen zu heften (natürlich ohne 
ihn einzuholen); hat man es dagegen nur mit Mitläufern zu tun, so 
kann man schon ruhig einmal etwas wagen — eben weil man nur etwas 
zu wagen braucht. 

Zusammenfassung: Der Beitrag exemplifiziert ein spieltheoretisches 
Verfahren, den Wert einer unteilbaren Sache möglichst gerecht auf 
η Personen zu verteilen. Es wird bedauert, daß spieltheoretische Ge
rechtigkeitsmodelle in der juristischen Literatur noch nicht die Beach
tung gefunden haben, die sie angesichts ihrer bemerkenswerten Eigen
schaften — unhierarchisch, selbst regulativ — verdienen. 


